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RATGEBER

Erziehungsgutschriften für
geschiedene Frauen

Tür äze Berec/murzg der em-
/ac/zen Renten »on gesc/zze-
denen Tranen zz/nrde anter
öesfz'raraten Voranssefeizn-
gen aö 7994 dz'e MögZz'c/zTezT

2izr Anrec/znnng yon Trete-
/zungsgufsc/zrz'/ten gesc/za/-
/en /gemäss 7. Tez'Z der
JO. AHV-Rezn'szon, &esc/zZos-

sen aon den ezdgenössz'sc/zen
Räten z'n ez'nem fre/risteten
Bnndes&esc/zZnss am
79. /nnz 7992J. /m /o/genden
soZZ erZäizterZ zeerden, zaor-
izm es daäez ge/zZ zznd zaze

der Anspruc/z ge/Zend ge-
mac/zZ zeerden Tann.

Entgegen einem verbreiteten
Missverständnis führt die Neue-

rung nicht im Zeitpunkt der Kin-
dererziehung und -betreuung zu
einer zusätzlichen Geldleistung,
sondern schafft vielmehr die

Grundlage dafür, dass bei der Be-

rechnung der Rente neben den
effektiven beitragspflichtigen Ein-
kommen zusätzlich auch «fiktive
Einkommen» für die Jahre der
Kindererziehung oder -betreuung
angerechnet werden können, was
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sich auf die Höhe der Rente aus-
wirken kann, soweit nicht bereits

aufgrund der effektiven Einkorn-
men die Höchstrente beansprucht
werden kann.

Ausschliesslich für
geschiedene Rentnerinnen
Die Erziehungsgutschriften stel-
len im geltenden System der

AHV/IV einen «Fremdkörper»
dar, welcher dem Splitting-Mo-
dell, wie es der Nationalrat erar-
beitet hat, entspringt. Die eid-
genössischen Räte wollten durch
die vorgezogene Einführung der

Erziehungsgutschriften die einfa-
chen Renten von geschiedenen
Frauen gezielt verbessern. Die
neue Regelung kommt denn auch
ausschliesslich geschiedenen
Rentnerinnen zugute, deren Ren-

te allein aufgrund der eigenen Ein-
kommen berechnet wird oder
wurde.

Wichtig ist, dass die Frau als

Rentnerin geschieden ist. Dabei
ist unerheblich, ob die Scheidung
vor dem Rentenalter oder erst im
Rentenalter erfolgt ist. Ebenso

spielt es keine Rolle, ob die Frau
im Zeitpunkt der Kindererzie-
hung oder -betreuung ledig, ver-
heiratet oder bereits geschieden
war.

Keinen Anspruch auf Erzie-
hungsgutschriften haben also ge-
schiedene Rentnerinnen, deren
Rente nach dem Tod des geschie-
denen Mannes unter Berücksich-
tigung der Einkommen des frühe-
ren Ehegatten berechnet wurde
und dies im Vergleich zur An-
rechnung von Erziehungsgut-

Schriften zu einem günstigeren Er-
gebnis führt. Welche Einkommen
der Rentenberechnung zugrunde-
liegen, ist aus der individuellen
Rentenverfügung ersichtlich.

Voraussetzungen für
Erziehungsgutschrift
Eine Erziehungsgutschrift kann
für jedes Jahr nach 1948 (Ein-
führung der AHV) angerechnet
werden, während welchen die
Rentnerin bei der AHV versichert
war und

• die elterliche Gewalt über Kin-
der bis zum vollendeten 16. AI-
tersjahr - allein oder gemeinsam
mit dem Vater - innehatte oder
• Kinder bis zum vollendeten
16. Altersjahr unter Obhut hatte,
was beispielsweise bei Entzug der
elterlichen Gewalt bei der Betreu-

ung verwandter Kinder oder von
Kindern des Ehegatten sowie bei

bewilligungspflichtigen Pflege-
kinderverhältnissen der Fall sein
kann.

Wenn die Voraussetzungen
erfüllt sind, kann für die entspre-
chenden Jahre - unabhängig von
der Kinderzahl - jeweils eine Er-
Ziehungsgutschrift pro Kalender-
jähr angerechnet werden.

Auswirkung der Erziehungs-
gutschrift auf die Rente
Die Höhe einer einfachen Rente
wird grundsätzlich durch die Bei-
tragsdauer und das beitragspflich-
tige Einkommen bestimmt. Durch
die Anrechnung von «fiktiven
Einkommen», wie dies durch die

Erziehungsgutschrift eingeführt
wird, kann das rentenbestimmen-
de Einkommen erhöht werden.

Die Erziehungsgutschrift
entspricht für jedes Jahr dem drei-
fachen Betrag der minimalen ein-
fachen Altersrente im Zeitpunkt
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der Rentenberechnung. Dies
heisst, dass bei der gegenwärtigen
Mindestrente von 11 280 Franken
die Erziehungsgutschrift einer Er-
höhung des Gesamteinkommens

von 33 840 Franken für jedes Jahr
der Kindererziehung oder -be-

treuung entspricht. Wieweit die
Rente im Einzelfall erhöht wird,
lässt sich nicht generell umschrei-
ben.

Keine Erhöhung über die
Höchstrente hinaus
Die Anrechnung von Erziehungs-
gutschriften kann keine Er-

höhung über die Höchstrente hin-
aus bewirken. Wer also beispiels-
weise eine maximale Vollrente
von monatlich 1880 Franken be-

zieht, kann nicht mit einer höhe-
ren Rente rechnen. Anderseits
kann eine Erziehungsgutschrift
neben der einfachen Rente derge-
schiedenen Frau in gleichem Um-
fang auch abgeleitete Kinderren-
ten beeinflussen.

Auswirkungen auf EL
Die Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV (EL) sind als Bedarfslei-

stungen von den wirtschaftlichen
Verhältnissen der Versicherten di-
rekt abhängig. Wenn eine Rente
durch Erziehungsgutschriften er-
höht wird, muss dies zu einer ent-
sprechenden Reduktion von lau-
fenden EL führen. Sollte aus-
nahmsweise eine automatische
Anpassung der EL unterbleiben,
dann wäre dies der für die EL zu-
ständigen Stelle zu melden, um
allfällige spätere Rückforderun-
gen zu vermeiden.

Anderseits stehen bei ent-
sprechend höherer Rente auch
mehr EL-Mittel für Krankheits-,
Pflege- und Heimkosten im Ein-
zelfall zur Verfügung. Die Tatsa-

che, dass vorerst wegen des Be-
darfscharakters weniger EL aus-
gerichtet werden, führt anderseits

zu einer verbesserten Vorsorge für
teure Krankheits- oder Pflegeko-
sten, was insbesondere für Versi-
cherte mit kleineren Renten eine
wesentliche Verbesserung dar-
stellen kann.

Wie man zu Erziehungs-
gutschriften kommt
Der Anspruch auf Erziehungsgut-
Schriften ist von verschiedenen

Voraussetzungen abhängig, über
welche die geschiedene Rentnerin
die nötigen Auskünfte vermitteln
muss. Ein besonderes Ergän-
zungsblatt zur Rentenanmeldung
dient zur Geltendmachung des

Anspruchs und als Grundlage für
die entsprechenden Abklärungen
der zuständigen Ausgleichskasse.

Zur Anmeldung des An-
Spruches ist insbesondere folgen-
des zu beachten:

Rrho/en Sie sich in der uwwcte-
gen ZVaztzr des berr/icben Appen-
ze//er/ancfes:

• Die geschiedenen Rentnerin-
nen wurden gegen Ende 1993

über die Möglichkeit von Erzie-
hungsgutschriften von ihrer Aus-
gleichskasse direkt informiert
und gebeten, das Ergänzungs-
blatt ausgefüllt einzureichen,
damit der Anspruch abgeklärt
werden kann;
• bei der Anmeldung neu entste-
hender Renten wird geschiedenen
Frauen das Ergänzungsblatt ge-
meinsam mit dem Anmeldefor-
mular für die Rente abgegeben,
damit die für die Erziehungsgut-
schrift verbundenen Abklärungen
gleichzeitig mit der Rentenbe-

rechnung erfolgen können.
Über den Anspruch erlässt

die Ausgleichskasse eine Verfü-

gung, die allenfalls beschwerde-
weise durch den Richter überprüft
werden kann. Für weitere Aus-
künfte steht die zuständige Aus-
gleichskasse zur Verfügung.

Dr. zur. RatZoZ/lMor
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fjotEl Oafcobsbad
Das /egenc/äre Dote//ahobsbaP
begrwssZ Sie/rean<i/icb miz einem
"7-Tage- scb örze- Rerz'en -Angebot "

7w v/D D t7er.\Dorzcd /Ip/iurzzu/Vcr/Vzrz0/

.Spaziere«, teahöfifn, teas Sie
aacb mögen, ivz'r bieten /bnen
ein /iebevo/ZesRerien-Zubaase.

Dir Sie: 7 Tage schöne Rerz'en
im Dote//abobsbaz/ - ZR/DP/
Rarzaxe/Service -/ar nar
Er. 546.- pro Person.

Reservieren Sie Ihre
7-Rage- scböne-Rerien im
Doze/ /ahobsbazl and ver/an-
gen Sie aacb wnseren Gaz-
schein /ar eine anvergess/icb
schöne Berg-7a//abrz miz der
Dronberg - Sei/bahn.
Wir/reaen ans an/Ihren
Besacb im DoZe/ /ahobsbad.
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